
 
 
 
 

 
 
Bestandsschutz für LKW ohne Schadstoffgruppe 4           
 
 
Sachverhalt 
 
Im Jahre 2011 wurde für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vom alljährlichen Saisonver-
kehrsverbot neben den bisherigen bedarfsorientierten Erteilungskriterien die Einhaltung bestimmter 
Grenzwerte für Schadstoffe als weiteres Kriterium eingeführt. Hiernach haben Fahrzeuge analog der 
Regelungen für Umweltzonen grundsätzlich die Norm für die Schadstoffgruppe 4 – grüne Plakette – 
einzuhalten. 
 
Unter Berücksichtigung insbesondere technischer Unwägbarkeiten wurde für Lkw ein übergangswei-
ser Bestandsschutz für die Dauer von fünf Jahren beschlossen. Nach Ablauf vorgenannter Über-
gangsfrist entfällt der Bestandsschutz. Demgemäß gilt dieser Bestandsschutz nur noch für das 
kommende Saisonverkehrsverbot 2015. Ab dem Saisonverkehrsverbot 2016 soll es nur noch in 
technisch/wirtschaftlich begründeten Einzelfällen einen weiteren befristeten Bestandsschutz geben, 
wobei unter diesem Aspekt erteilte Ausnahmegenehmigungen zeitliche Einschränkungen erfahren 
sollen.  
 
Betroffenen Betrieben wurde die Gelegenheit gegeben, sich zu diesem Thema zu äußern. Die bis-
herigen Rückläufe zeigen, dass sich schon einiges bewegt hat. Einige Betriebe haben schon viel in 
die Umrüstung ihres Fuhrparks bzw. in die Neuanschaffung von Fahrzeugen investiert. Es lässt sich 
feststellen, dass der beschrittene Weg mitgegangen wird.
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 Nein 
 Ja, mit       

 Gesamtkosten der Maßnahmen 
 (Beschaffungs-Herstellungskosten) 
 Euro 
       
 

  Jährliche  Folgekosten/ lasten 
  Einmalig 
 Euro 
       
 

 

Sitzungsvorlage  

 
Fachbereich Aktenzeichen Vorlagen-Nr. 

FB II 111.22.170; 111.22.050; 
111.22.100 WTV 4/2015 

 Beratungsfolge  TOP-Nr. Öffentlich / nicht 
Öffentlich  Sitzungstermin 

Ausschuss für Wirtschaft,Tourismus 
und Verkehr 8. öffentlich 24.02.2015 

        

        

        

STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 



 
Beschlussvorschlag 
 
Ab dem Saisonverkehrsverbot 2016 wird es nur noch in technisch/wirtschaftlich begründeten 
Einzelfällen einen weiteren befristeten Bestandsschutz geben, wobei unter diesem Aspekt erteilte 
Ausnahmegenehmigungen zeitliche Einschränkungen erfahren sollen.  
 
 
 
 
Norderney, 12.02.15 Der Bürgermeister 

  
 
(Ulrichs) 

 


